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Amtlicbe Bckanntmachungen.
-I 289l Namslau, den 13. August 1879.

Betrifft die Ausführung der Neuwahlen zum Hause der Abgeordneten.
Nach Anordnung des Herrn Ministers des Innern Excellenz soll mit den Vorarbeiten fiir

die Neuwahlen zum Hause der Abgeordneten unverzüglich vorgegangen werden.
In Folge dessen veranlasse ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises

hierdurch, mit der Aufstellung der Urlisten Angesichts dieser Verfügung zu beginnen.
Gleichzeitig bringe ich nachstehend das Verzeichniß der für die ländlichen Ortschaften des

Kreises festgestellten Urwahlbezirke, der Wahlorte, Wahllokale, der Zahl der in den einzelnen Abthei-
lungen zu wählenden Wahlmänner und der Herren Wahlvorsteher resp. deren Herren Stellvertreter
zur öffentlichen Kenntniß und bemerke in Bezug auf die Listenansstellung &c. noch Folgendes:

1. Bei Berechnung der Seele-nzahl sind die zum activen Heere gehörenden Militairpersonen der
Civilbevölkerung hiuzuzählc-u.

2. In die Urliste können nur solche Personen aufgenommen werden, welche
is» Preußische Unterthanen sind, b. das 24. Lebensjahr vollendet haben, c. sich im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, il. seit wenigstens 6 Monaten ihren Aufenthalt oder
Wohnsitz am Orte haben, e. keine öffentliche Arn1en-Untersttitzung beziehen.

Z. Die Urwählerliste ist in jeder Gemeinde genau nach der Höhe der Steuern anzulegen, derge-
stalt, daß mit dem Namen des Höchstbesteuerten angefangen und so abwärts bis zum Niedrigst-
resp. Unbesteuerten.fortgefahren wird. Gleichbesteuerte resp. Unbesteuerte sind unter sich in
alphabetischer Ordnung der Namen in die Liste einzutragen. Ich mache darauf aufmerksam,
daß jeder Urwähler mit sämmtlichen direkten Staats-Steuern, die er in dem Urwahlbezirke
zu entrichten hat, zum Ansatz gebracht werden muß. Die Rubrik ,,Summa« muß ausgerechnet
werden, damit man aus jeder Liste sogleich ersehen kann, wieviel Steuern sämmtliche Urwähler
der Gemeinde- und Gutsbezirke zahlen.

Hierbei bemerke ich, daß, da die Gebäudesteuer nur für 3X4 Jahre in den Heberollen
aufgenonunen ist, dieser Summe in den Heberollen, noch der Betrag eines Vierteljahres �
also «X3 der vorhandenen Summe, hinzuzurechnen ist.

4. Für die Ausführung des Wahlgeschäftes finden die Vorschriften der Allerhöchsten Verordnung
vom 30. Mai 1849 und des neuen Wahl-Regleu1ents vom 11. Juli 1879 Anwendung.

b. Die aufgeste1Iten Urwählerlisten sind am 4., 5. und 6. September c. öffentlich auszulegen;
am 3. September ist in allen Ortschaften auf ortsübliche Weise bekannt zu machen, daß und
in welchem L-okale die Auslegung erfolgt. Aus jeder Urliste ist die Zahl der Wahlmånnet:
des Wahlbezirks und dessen allgemeine Abgrenzung anzugeben. Wer die Aufstellung der
Urwählerlisten für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der obigen Frist seine Ein-
wendungen bei der Ortsbehörde, welche die Auslegung bewirkt hat, schriftlich anbringen oder
zu Protokoll geben, und sind mir dergleichen Reklamationen aus den Landgeu1einden durch die
betreffenden Gemeinde-Vorstände unter Anschluß der Urliste durch expresse Boten zur Entscheidung
einzureichen. In den Städten erfolgt die E-ntscheidung über die Reclamationen durch die Ma-
gisträte. Nach Ablauf der dreitägigen Neklamationsfrist ist unter jeder Urwählcrliste nachste-
hendes Attest zu setzen und von sän1mtlichen Mitgliedern des Guts- und Gemeinde-Vorstandes,
unter Beidriickung des Amtssiegels, durch Unterschrift zu vollziehen:

»Von dem unterzeichneten Guts- resp. Gemeinde-Vorstande wird hiermit amtlich bescheinigt,
daß die vorstehende Urwählerliste der Gemeinde N. N. am 4., 5. und 6. September in
dem . . . . . . Lokale öffentlich ausgelegen hat, diese Auslegung öffentlich bekannt gemacht
ist, und daß innerhalb dieser 3 Tage gegen den Inhalt der Urwählerliste keine Einwendungen
erhoben worden sind.

Denmächst sind die Urliften sofort den Herren Wahlvorstehern zuzustellen. Die Herren Wahl-
vorsteher, event. deren Herren Stellvertreter crsuche ich, sich unter Zuziehung der betreffenden
Herren Gerichtsschreiber der Aufstellung«der Abtheilungslistcn, zu welchen ich den Herren Wahl-
vorstcl«1ern die erforderlichen Formulare zugehen lassen werde, zu unterziehen, wobei folgendes
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Verfahren zu beobachten ist. Nach Anleitung des Formulars A. werden die Urwähler
des Urwahlbezirks in· »der Ordnung verzeichnet, daß mit dem Namen des Höchstbe-
steuerten angefangen wird, dann»D»erjenige folgt, welcher nächst jenem die höchsten Steuern
entrichtet und so fort bis zu »·Den1·enigen, welche die geringsten oder gar keine Steuern zu be-
zahlen haben. Alsdann wird die Gesammtsumme aller Steuern berechnet und endlich die
Grenze der Abtheilung dadurch gefunden, daß man die Summe der Steuern der einzelnen
Urwähler so lange zusanimenrechnet, bis das erste und dann das zweite Drittel aller Steuern
erreicht ist. Die Urwähler, auf welche das erste Drittel fällt, bilden die l. diejenigen, auf
welche das zweite Drittel fällt, die II. und endlich alle Uebrigen die lII. Abtheilung. Gleich-
besteuerte Urwähler werden nach der alphabetischen Ordnung ihrer Familien-Namen in die
Abtheilungsliste eingetragen.
Die Abtheilnngsliften und die Urwal)lliften sind mir Behufs der Prüfung und Feststellung
Donnerstag den II. September e. früh 8 Uhr durch expresse Boten vom Wahlorte aus
einzureichen. Die Boten nehmen die Listen an den Wahlort sofort wieder zurück, worauf die-
selben am 12., l3. und 14 September am Wahlortc und im Wahllokale öffentlich aus u-
legen sind. Die Auslegung hat der Gemeindevorfteher des Wahlortes zu veranlassen. Zu
Betresf des Reklainations-Verfahrens gegen die Abtheilnngs-Listen kommen die oben bezüglich
der Urlisten gegebenen Vorschriften gleichmäßig zur Anwendung. Nachdem die Abtheilungslisten
durch die Bescheinigungen bezüglich der Auslegung und der Reklaniationen, wie sie oben für
die Urlisten vorgeschrieben, durch den Gemeindevorstand der Wahlorte abgeschlossen worden,
ist jede spätere Aufnahme von Urwählern in dieselbe untersagt und sind mir am Montag den
is. September e. Vormittag 8 Uhr alle Urwahl- und Abtheilungslisten Seitens der Gemeinde-
vorsteher der Wahlorte wieder einzureichen. Alsdann werde ich die Listen den Herren Wahl-
vorstchern mit einem Formular des Wahlprotokolls der Verordnung vom 30. Mai 1849 und
des Reglements vom 11. Juli 1879 übersenden. Die Herren Wahlvorsteher ersuche ich aber
schon jetzt durch diese Kreisblatt-Verfügung, sich der Leitung der Wahlen an dem noch später
bekannt zu machenden Tage in den durch das Tableau bestimmten Wahlorten und Lokalen
gefälligst zu unterziehen.

Formulare zu Urlisten sind in der Opitz�schen Druckerei vorräthig:, geschriebenc For-
ninlare dürfen nicht verwendet werden.

U e tzeich ais der im zlaudliteisc 1llamslan aufgestellten Iltwahlbezitlu.

Lauf. No.

Urwahl-Bezirk. Seelenzahl.

zus-einz. I

Wahlmänner-«
zahl· der

Abtheilung
I. s11.11II1sa.

Wahlvorsteher. Stellvertreter. Wahlort.

1

2

Z

4

5

7

8

·.

Hi
·.
IF

S

-

T «.

It

I)
il

L

·i
is

LJ

(jT

L«-»

I

Stadt Reichthal

Gut Bankwitz
Gem. dto.

Gut Dammer
Gem. dto.

Gut Glausche
Gem. dto.
Gut Brzesinke «
Gem. dto.

Gut Städtel
Gem. dto.
Gut Schwirz
Gem. dto.

Gut Sterzcndorf
Gem. dto.

Gut Altstadt
Gem. dto.
Gut Michelsdorf
Gem. dto.
Gut Giesdorf
Gem. dto.

Gut Grambschütz
Gem. dto.
Gut Reichen
Gem. dto.

� 1217

J! 872)
224
648 »

- �1«,1; « -»-T

381
1148 "1529

l28
123833 1478

79

sm-

166

4sI 1492
792 «

939252
687

102 «,
181 l14 «
107 7846
155 i
287 Ä

H)I132

S
37l
303
184
274

G f
1214

111G3

2226

2125

2l25

lll3

1l13

121t4

L i

Bürgermeister Kämmerer Warsecha
Heneinski

Wirthschaftsdirector Rentmeister Kühn sp
Peter

Rittmeister Lehrer Jaite
von Spiegel

Ritterguts·besitzer Rittergutsbesitzer Götz
Zucker

Rittergutspächter Pastor
Witting Dr. Paul Kellner

Baron von Saurma Lehrer Wenzki

Rittergutsbesitz·er Rittergutsbesitzer
Hauptm. a. D. Waren Seh-)lz

O

Graf Henckel von » Baron von Ohlen- Kretscham»in
Donnersmarck Adlerskron » Grambschutz

Rathhaus.

Schule.

Schule.

Schule in
Glausche.

Schule in
Schwirz.

Schule.

Schule in
Giesdorf.
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Lauf. No.

Urwahl-Bezirk.
S l h! Wahlikiänner-ee enza . za der . eAbtseilung Wahlvorsteher. Stellvertreter.
einz. I zus.l l».III.IIIII»so«.

Wahlort.

I

(

9(»
»(
!
L

i
10»

119
·)

(
� !
(

12k!s

13J

149
i

I«
O!TO

17i
D

185
?

is;
s»s
21

W IVCo TOJ-BUT H-»F

-
I

Gut Buchelsdorf
Gent. dto.
Gut Haugendorf
Gem. dto.
Gut Velnisdorf
Gem. dto.

Gut Schmograu
Gem. dto.

Gut Kaultvitz
Gem. dto.

Gut Groß-Butschkau
Gem. dto.
Gem. Charlottenthal
Gem. Friedrichshilf
Gut Schadegur
Gem. dto.

Gut Droschkau
Gem. dto.
Gem. Dörnberg

Gut Eckcrsdorf
Gem. dto. l.
Gem. dto. 11".

Gut Eisdorf
Gem. dto.
Gut Ja«-obsdorf
Gem. dto.
Gut Paulsdorf
Gem. dto.

Gent. Ellguth
Gem. Niefe
Gut Wind.-Marchwitz
Gem. pto.
Gut Daninig
Gem. dto.

Gem. Groditz
Gut Gühlchen
Gem. dto.

Gut Ober-Willau
Gem. dto.
Gut Nieder-Wilkau
Gem. dto.

Gut Hönigern
Gem. dto.
Gut Nassadel
Gem. dto.

Gut Minkowskt)
Gem. dto.
Gut Saabe
Gem. dto.

Gut Krickau
Gem. dto.
Gem. Obifchau
Gem. Deutsch-Marchwih
Gut Jauchendorf
Gem. dto.

Gut Noldau
Gem. dto.
Gut Wallendorf
Gem. dto.

Gut Bachowitz
Gem. dto.
Gem. Sophienthal
Gem. Erdniannsdorf
Gem. Dziedzitz

246
366
87
75
86
90

154
699

296
553

15()
116
71
78
38

335

244
342
274
215

1016
71

189
196
134
199
I 14
12 J

239
129
69
445
45
82
188
167
563

154

389
132
433

181

449
200
240
197

536
93

312

110
132

208
3()4
88
54
93

348
125
497
3l

260
171
216
3()5

N
)
i
J)950
!

Ä
)Z 853
«)
 849

W

J) 788
f

J

E 860

E13o2
I!
!!
) 954

«
N

!

)10o9

J

ei 918
H

å1108

Z107o
F1138
«)

Hk896
»

z1063
983

l

N

11«13

1113

1113

11I3

1 1 1 Z

2« 1« 2 5

1113

l214

11l3

1214

1214

l2l4

1113

1214

1113

Schöbel

Donnersniarck

von Mitschke Collande

von Pritttvitz

Bendemann

Wenzel

Müller

von Het)debrand

Pächter Jänner

Wirthschaftsinspector Lehrer Nowak

Major Klör Wirthfchaftsinspector
Moniak

Graf Henckel von Wirthschaftsinspector
Peschke

Lieutenant Förster Scholz

Rittergutsbesitzer Gutsbesitzer Fischer

Rittergutsbesitzer Wirthschaftsinspector
von Garnier Dziallas

Hauptmann Wirthschaftsinspector
Brix

Königl. Oberförster Gutsbesitzer
szHauptmann Störig . Schönfelder «

Gemeinde-Vorsteher Gemeinde-Vorsteher
Haake

Gutsbesitzer Gutspächter Mahle

Lieutenant Gutsbesitzer Martin

Graf Wirthschaftsinspector
von Wartensleben Fliege

Königl. Oeconomie- Rittergutsbefitzer
Rath Braune Scheurich

Königl. Domänen- Lehrer Rataiski

Gutsbesitzer MigZIlenbesitzerWeymann » odarcz

Sgule inBu elsdorf.

Schule.

Schule.

Schule in
Gr.-Butschkau

Schule in
Droschkau.

Schule.

Schule in
Eiödorf.

Schule in W«
Marchtvitz.

Schule in
Gühlchen.

Schule.

Schule in
Hönigern.

Schule in
Minkowskh.

Schule in
Obifchau.

Schule in
Wallendorf.

Schule in
Bachowitz.



�����3001-

Hauf No.

eins. s zus. « 1. I11.1m is-«

Wahlmänner-««« Urwahl,Bezz»k» Seelenzahl. « AzalEl»der
bt eilung Wahlvorsteher. Stellvertreter. . Wahlort.

� Gut Simmelwitz

»« 3em.L ;)to.- ut an an
24«L Gem. dto.

Gut Böhmwitz
·» Gem. dto.
( Gut Polnisch-Marchwitz

25 Gem. dto.
Gem. Neu-Marchivitz
Gem. Mühlchen

·" Gem. Creutzendorf
s Gut Sgorsellitz

26«) Gem. dto.
»» Gem. Herzberg

Gut Skor1schau
·« Gem. dto.
« Gut Lorzendorf

Gem. dto.
Gem. Proschau

Gem. Groß-Hennersdors
Gut Klein-Hennersdors
Gem. dto.

27·I
)

Gem. Polkowi?Gut Klein-But chkau
·» Gem. dto.
«. Gut Groß·Steinersdorf
» Gem. dto.

29 Gut Klein-Steinersdorf
F Gem. dto.
«, Gem. Johannsdorf
- Gem. Friedrichsberg
« Gut Strehlitz l.«-zog! Gem. dto. l.Gem. dto. ll.

Gem. dto. 11l.
31 Stadt Namslau

!

28( f

243
282
I60
63
26

I92
I42

514
I39
42

386
69

l04

299
236
I48
408
220
429
373
34
74

332
46
55

I02

239
I7
230
I38
29
79

842
I97
I76

If

«L966

J

)
) 837
I

�4H1

I
f

( sI 242
J

(i
6I057

)914

J

l
I
J

)

, 750

; EI294
5387

incl. Militär

I

I

I

I

I

2t«x

I I

I

2

2

I

I

I

Ic3

I Z

Is4

I4

I Z

1 Z

2I5

Gutsvorsteher
Weiblinger

Amtsrath
Hildebrandt

Gutsbesitzer Klemm

Major von Busse Gutsbesitzer Babatz

Jnspector Sander

«Lieutenant von Lösch»lWirthschastsinspector
Vorwerk

Schule in
Simmelwih.

Schule in
P. -MacchWiI.

Schule in
Ereuzendorf.

Schule in
Lorzendorf.

MCjor von Wedell Lehrer Müller Schule in Gr.i
Hennersdorf.

Rittergutsbesitzer Lehrer Schittko Schule in Gr.-
VIII JHMPIkH Steinersdorf.

Bürgermeister a. D.« Rittergutsbesiher Schule in
Tarnogrocki Bennecke Strehlitz l.

wird der Magistrat bestimmen.

-I 2I01 Namslau, den 18. Au ust 1879.
Da im Laufe dieses Monats größere Truppenübungen im hiesigen Kreise stattfinden sollen,

so mache ich nachstehend die gesetzlichen Bestimmungen bekannt, welche sich auf die Anmeldung und
Abschätzung der Flurschäden beziehen und weise die Ortsvorstände an, diese Bestimmungen in den
Gemeinden zu publiciren und nach denselben zu verfahren. Sogleich nach beendigter Uebung sind
mir die Schadensanmeldungen einzureichen.

6. An die Stelle von III Ziffer 8 ist zu setzen:
8. Zu § 14.

Entstehen bei Truppenübungen Flurschäden, so fordert der Ortsvorstand die Beschädi ten
zur Anmeldung ihrer Entschädigungsforderungen auf und stellt letztere behufs Vorbereitung der gest-
stellung der Vergütungen zusammen (Anlage E). ·

Die Beschädigten haben unmittelbar nach eingetretener Beschädigung die Entscheidung des
Ortsvorstandes darüber anzurufen, ob und inwieweit die Aberntung der beschädigten Felder einzu-
treten hat. Der Ortsvorstand hat die Aberntung anzuordnen, insoweit beim Verbleiben der Früchte
auf dem Felde ein höherer, als der durch die Truppen verursachte Schaden entstehen würde, nament-
lich also bei Früchten, welche dem Verderben ausgesetzt sind. «

Ordnet der Ortsvorstand die Aberntung vor dem E-intresfen der Abfchätzungskommission an,
so hat derselbe sofort in Gemeinschaft mit zwei unparteiischen Ortseingesessenen den Stand der
beschädigten und abzuerntenden Felder, das Quantum (Fuder 2c.) und die Qualität der übrig ge-
bliebenen Früchte und deren etwaige weitere Verwendbarkeit (z. B. als Viehfutter) und den sich hier-
nach ergebenden Umfang des Schadens festzustellen und über den Befund der Abfchätzungskom1�nission
Mittheilung zu machen. �

Jst der Ortsvorstand selbst der Beschädigte, so muß er die Nothwendigkeit der Aberntung
vor dem Gintreffen der Abschätzungskommission, sowie den Umfang des Schadens durch zwei unpar-
teiische Zeu en konstatiren lassen.BeJcl,ädigungen, welche nicht durch die Truppenübungen selbst, sondern auf andere Weise,
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m besonderen dadurch entstanden sind, daß die Betheiligten das rechtzeitige Abernten unterlassen
aben, begründen keinen Anspruch aus Vergütung.

Arbeiten und Aufwendungen, von welchen die Jnteressenten gewußt haben, daß sie durch
die Truppenübungen der nächsten Tage zerstört werden mußten, begründen einen Anspruch ans
Schadloshaltung gleichsalls nicht.

Nachweisung der Resultate der Einigung bezw. Schåtznng.

k Kataster » « Nähere Angabe Angabe«
St b N G , od:»r Flachen- Davon For« ges durchbdie Vetk«g ob       .::«.»:.-:;«;k.«»2s:.«:s   «« .

Und st«"d nYng· be- A « Schadens - · keiften- -dY"·ch
Wohnort der -   . sch..digt »« des durch . hats« den E""sU"9

des beschädigten « &#39; Beschä- den Verlust preise. E z «- D «H der EJ«tsch«· Grundstücks »- « an Körnern, « scha «

aufende Nummer.
, , F

Fur

Jnteressenten. digung. - »; - »« «« «&#39; Heu, Weide, d«9U"g· Abschätzung. I « . « B«stellU"9s- « festgestellt ist.
F » - F .,-. säh H, F F M» F kosten re. M» ; M· » F" " i2 J I Z - 4i - H, es Yes. H, F 7  J. i8 I 9, s 10 -J

S S la S la 1 I I« S » " " , l
Dorfschaft N . . . . . . . . . Kreis N . . . . . . . . . » »« «

Grundbesitzer Roggen- «
Johann xu. s. w. saat N It 10 80 Z -« 00 « 00 Scheffel « 00 0»0

l
A n m e r I u n g.

I. Gletich nach der Truppeniibung fordert der Ortsvorstand die Gingesessenen zur Anmeldung der Entschädigungs-
r .«so erungen auf

Die Anmeldungen werden vom Ortsvorstande durch Ausfüllung der Colonnen 1�7 zusammengestellt.
Kolonne 6 und 7 sind mit Blei auszufüllen. Wollen die Betheiligten keine bestimmten Entschädigungsfor-
derungen stellen, so bleibt C-olonne so. unausgefüllt.

In gleicher Weise hat die zuständige Civilbehörde dem selbstständigen Guts-bezirke gegenüber zu verfahren.Die Nachweisungen sind von dem Ortsvorstande bezw. der zuständigen C-ivilbehörde der Abschähungslom-
gission beitihrem Eintresffet; zur Prüfung und weiteren usfüllung vorzulegen. Der Ortsvorstand muß beim·« s " w n · .chatzung ermine an e e sein

2. Haben die Abschätzungen nur eringen Umfang oder sind nur wenige Interessenten betheiligt, so ist die Nach-weisung entbehrlich, jedoch müssen dann die entsprechenden Angaben aus dem Protololl zu entnehmen sein.
3. Für Abschätzungen, auf welche dies Schema nicht ohne weiteres paßt, ist ein entsprechendes Schema zu entwersen.

M III] Namslau, den 19. August 1879.
Mit Rücksicht auf den bevorstehenden Martini Dienstboten-Wechsel und auf den Umstand,

daß die Bestimmungen der Verordnung vom 29. September 1846 wegen Führung von Gesinde-
Büchern nicht durchweg beachtet werden, bringe ich folgendes zur Kenntniß der Dienstherrschaften
und Dienstboten.

Nach dieser Verordnung ist jeder Dienstbote verpflichtet, sich mit einem Gesindebuch zu ver-
sehen, in welches bei der Entlassung die Dienstherrse-haft ein Zeugniß über die Führung 2c. einzu-
tragen hat und welches beim Dienst-Antritt der neuen Dienstherrschaft vorzulegen ist. Letztere haben
es vollkommen in der Hand, die Befolgung der an. Verordnung zu erzwingen und zwar dadurch,
daß Dienstboten, welche sich nicht durch ein Gesindebuch ausweisen können, nicht ge:niethet werden.
.Jch ersuche daher auf eine strenge Befolgung der Verordnung vom 29. September 1846 hinzuwirken.

-I VIII Namslau, den 12. August 1879.
Die Gemeinde-Vorstände:

I. Altstadt, 2. Bankwitz, 3. Böhmwitz, 4. Buchelsdorf, 5. Dämmer, 6. Droschkau, 7. Ellguth,
8. Grambschütz, 9. Giihlchen, 10. Hennersdorf, 11. Kaulwitz, 12. Krickau, 13. Lankan, 14. Lorzen-
dorf, 15. Deutsch-Marchwitz, 16. Pola.-Marchwitz, 17. Wind.-Marchwitz, 18. Michelsdorf,
19. Saabe, 20. Simmelwitz, 21. Steinersdorf, 22. Wallendors und 23. zu Wilkau, sowie
der Guts-Vorstand zu Schmograu

sind nach einer hier eingegangenen Meldung der Bezirks-Compagnie mit Einreichung der Verände-
rungslisten über die Ab- nnd Zugänge von Mannschasten des beurlaubten Standes pro Juni und
Juli d. J. im Rückstände.

Die betreffenden Gemeinde-Vorstände resp. der Gutsvorstand zu »S·chmograu werden ver-
anlaßt resp. ersucht, diese Nachweisungen nunmehr zum 25. d. Mts. dem hiesigen Landwehr-Bezirks-
Feldwebel Neutert einzusenden und binnen gleicher Frist hierher anzuze1gen, daß solches geschehen ist.
« VIII » Namslau, den 19. August 1879.Am 19. Juli d. J. hat Euch der Sohn des Stellenbesitzers Gottlieb Presz
zu Darunter aus dem elterlichen « anse entfernt ohne bis jetzt zurückgekehrt zu sein.
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· Derselbe ist im 14. Jahre nnd war bekleidet mit einem schwarzen Iaguet,
gestreiften Zeughosen und einer schwarzen Tuchmiihe.

Der Knabe hat die AeuszermE gemacht, sich das Leben nehmen zu wollen.Die Polizei-Beläörden und endarmen des Kreises wer en angewiesen,aus  genannten Kna en zu vigiliren und ihn im Betretungssalle seinem Vater
znzu ren.

Der Königliche Landral-h.
J. V.: Dr. jur. V. Heydebtand U. d. Lclsa, Kreisdeputirter.- -,  - -

Der des Diebstahls verdächtige Arbeiter Johann Winziers aus Vachowitz Kreis Namslau
ist im Betretungsfalle zu verhaften und in das Gerichtsgefäugniß zu Namslau abzuliefern.

Brieg, den 9. August 1879. »Der «.F(iHuigciche Hlaak5amvact.
Signalement.

Winziers ist ca. 23 Jahr alt, evangelisch, 1 Meter 58 Eentimeter groß, hat dunkelblondesPac?;rch (kurz geschmtten), rundes Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, spricht polnisch und nur gebrochen
eu .

Wienziers ist mit schwarzen Veinkleidern, dunkler Weste, schwarzem Jaquet und schwarzer
Tuchmütze bekleidet.

S t e ck b r i e f.
Der ehemalige Schäferknecht Ernst Kirbis, früher in Darunter und Gimmel, Kreis Oels,zuletzt in Polnisch-Würbitz, Kreis Ereuzburg OxS. in Diensten, soll wegen Diebstahls verhaftet werden.
Derselbe ist 36 Jahre alt, geboren in Zuklau, Kreis Oels, von unter etzter, mittlerer Ge-

stalt, hat dunkelblonde Haare, kleine graue Augen, ein ovales und röthliches Gesicht, eine kurze
Nase und spricht deutsch und polnisch.

Derselbe war bartlos und bekleidet mit einem grauen Anzuge von Turntuch und mit einer
grauen Mütze. Besondere Kennzeichen des Kirbis sind hohe Schnltern und ein zerkratztes Gesicht.
b l· f Es wird ersucht, denselben im Betretungsfalle festzunehmen und an unsere Gefäugnißanstalt

a zu te ern.
Namslau, den 2. August 1879. Königliches Kreis-Gericht.

Jerien-Ylitt)eil�ung.

AllgemeinerAnzeiger.
Nothwendiger Verkauf.

Die der verehelichten Freistellenbesitzer Kopka, Susanna geb. Hartmann zu Sterzendorf
ehörige Freistelle No. 52 Sterzendorf und die dem Freistellenbesitzer Franz Kopka daselbst gehörigeFreistelle No. 53 Sterzendorf soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 17. September 1879 Vormittags 10 Uhr
vor dem unterzeichneten Subhastationsrichter in unserem Gerichtsgebäude, Zimmer No. 1, ver-
kauft werden.

Zu dem Grundstück No. 52 Sterzendorf gehören 9 Hectar 43 Are 50 Quadratmeter der
Grundsteuer unterliegende Ländereien und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von
65 Mark 31 Pf» zur Gebäudesteuer nach einem Nutznngswerthe von 36 Mark veranlagt.

Das Grundstück No. 53 Sterzendorf ist mit seiner Fläche von 1 Hectar 28 Ar 30 Quadr.-
Meter zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 7 Mk. 98 Pf. und zur Gebäudesteuer nach
einem Nutzungswerthe von 36 Mk. veranlagt. ·

Der Auszug aus der Steuerrolle, die neueste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück be-
treffende Nachweisungen, können in unserem Bureau II. während der Amtsstunden eingesehen
werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präclusiou spätestens im Ver-
steigerungs-Termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 18. September 1879 Vor-
mittags 11 Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer 1 von dem unterzeichn·eten Subhastations-
richtet verkündet werden. Köni liches Kreis-Gericht.Namslau, den 5. Juli 1879. Mk SnblsasfationH-kiicl)tkc. Dr. Jüngling.
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Nothwendi2ger Verkauf.Das dem Schuhmachermeister Lorenz - damek in Ku2niea bo browska bei Grabow ge-
hörende Grundstück Nr. 37 Reichthal soll im Wege der nothwendigen Subhastation

am 16. October 1879, Vormittags 10 Uhr
vor dem hiesigen Amtsgerichte in unserem Gerichts:Gebäude, verkauft werden.

Zu dem Grundstücke gehören 21 Ar 70 Quadratmeter der Gruudsteuer unterliegende Län-
dereien und ist dasselbe bei der Grundsteuer nach einem Reinertrage von 2 Mark 16 Pf. veranlagt.

Der Auszug aus der Steuerrolle, die neueste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbediugnngen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück betref-
fende Nachweisungen können in unserem Bureau Il. während der Amtsstunden eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Gruudbuch bediirfeude, aber nicht eingetra» ene Realrechte eltend zu machen haben,werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der 3kriirlusion spiites«ieus im Versteigerungster-
uune anzunIelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 17. October l879, Vor-
mittags 11 Uhr in unserem Gerichtsgebäude, von dem hiesigen Amtsgerichte verkündet werden.

Kömgliches Kreis-Gericht.
,  Na1nslan, den 17. Juli 1879. I· ,  Du« Suhisufldtions-·tiirhlkt.

Bekanntmachung.Das Pasfiren der auswärtigen mit Langholz, Stroh und Dünger bela enen Fuhren durch
das Innere der hiesigen Stadt wird hiermit bei Strafe verboten.Der betreffende Verkehr hat vielmehr nur auf der hinter der katholischen Kirche führenden
Straße, welche den Dörnberger Weg mit der Namslauer Chaussee berbindet, tattzusinden.

Reichthal, den 19. August 1879. Die Polizei-Verwaltung. Hencinski.
Freitag den 22. August Nachmittag 2- Uhr, sollen auf dem Olle·ck�scl)en" PachtT

Acker an er Stadt-Wald- nnd Lanbsker Grenze 2V, Morgen Roggen in Stiegen meistb1etend gegen
baare Zahlung versteigert werden.

.F.0s-s.tt)2,V.9.!7xJszl.Vx.- D-sI.-,..192 AHg3sx.1879« » . G- H--schc!�
or v Fak;siaiisxio-dein-esse--skittssiisk-It-siegst -es;-zeigten--w;eiDkvkakme «z S Diesem Buche verdanken sehen viele Tausend

Dienstag den 26. August d. J. Vorm.
10 Uhr sollen im Heider�schen Gasthause zu
Reicl)thal

8 Stück Erlen-Nutzholz, 7 Kiefern Banholz,
65 Erlen Scheit, 94 Reisig, 60 Kiefern Scheit,
88 Reisig ans Jagen 68 und 400 Kief. Durch-
forstnngsreisig aus Jagen 82,

Reviers Sgorsellitz, öffentlich versteigert werden.
Nams an, den 19. August 1879.

» D;-er KöniglichLOberförft3rz��Störig.
F-kekgen, Z;-peictjen,» F)cljin·del«n

und gespalte"ne 8Uut)lenliamme,
einige Schock eichenc Kopffänlen, 2 Meter
lang, sowie Kiefer-Holzkohle (Mäulerkohle)
halt stets v0rräthig I. Wodarsz.
�E:I.iljs.El).Ilt.tts-- P; f:BpstC.27tskgdx;.«.�sz

» Gelder in belieb. Höhe, Er »5 u. EIN
Zmsensind, sofort event. per 1X10. e.�-zu vergeben
durch I. Spiller�s Commiss.-Bnr.

Cvlvuial-85DrogiIeti-WaaresI-
Cigarreu, Tobak,
Wein und Cognac

empfiehlt zu bi·lligstcn Preisen
� H , B1eha-r(:l Bergen : Ring.

3 gebe-mehte Sopha
st8hen zum Verkauf bei «

J- .-l88»s«»«, Sattlermcister.

a)sue.0sueönv
Dk5si5QIIIäQIMQW02itIKKkkiMViDk;II

KQIKOKKIODQ

In dem Buche über II-. II�lsIt0�-«
link(-ssII(9iltss(-tls0(l(-, welches schon seit
1822 in vielen Auflagen erschienen ist, findet
fast jeder Augenkranke etwas Passendes. Die
darin enthaltenen Atteste sind genau nach den
Originalen abgedruckt und bieten sichere Ga-

r rantie der Aechtheit. Dasselbe wird auf franco
Bestellung und Beischluß der Frankirungs-
marke (5 Pf.) gratis versandt durch Trau-
g0tt Elu·l1u1«(lt in Grofzbreitenbach in
Thüringen und vielen anderen Vuchhandlungen,
sowie durch Herrn III-alt! 1Il0tI2eI in «»
Namslau.

DsMsØIKQMIKDi
Augen e den

ue.nIs non sung-).Izeq ou-)«2ugti ask)
QMs;MQ3QQpsIMsMA5sQ QskÆdJOFjwgtDkVkQYdMQIl

Mein »x7ltel�ier für liünstl«iclje Zähne,
Y9l·omHU«UUgeU 2c. befindet sich jetzt B!-eSlau,
�l�asehe11straSSe l5, an der Liebigshöhe.

sen-wann ·l�luel.
Wir machen hiermit bekannt, daß der Fuß-

weg von Namslau nach Witten über die dein
Herrn Robert Fuhrmann gehörige Wiese und
nicht über unsere Anker führt. Zuwider-
handelnde verfallen der gesetzlicheu Strafe.

Gottlceb Fuhrmann, Y·eutsd)mard)wih.
Griitzner, Kaufmann in Z(am5kqu.

Das Anskunftsbukau ,,HolI" E Hasen«
(IIos«nls. CI«-rat(-r) in IIt·cSIuu

Ricmer;?eile 24 sucht Lür ZI�wtii.Is«I«
einen tii )tigen, in !Han elskreisen orientirten
Vertreter.
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Weifze WafchlederhandfchsIhe
in größter Auswahl und in ganz vorzüglichen Qualitäten offerirt billigst

s. lZielselI0wsl(y.
H Meine  "

Wein-, Bairisch Bier-
empfehle einer geneigten Beachtung.

und Frühstükks-Stube
Richard Bergen R«-g. -

Weil�s Dresol1-Maschinen
Billiger als Alle friil1eren Oonstruktionen.

M0ritZ Weil jun. M2sc11.-Pan-ik, FI-
MPO« Erster Importeur der

Mit oder ohne Putzerei I bis 4·spannig, sowie für
Handbetrieb mit neuesten wichtigsten Verbesserungen
liefere dieses Jahr ZU 3«llss91�g�0WöI11I1i(3I1 I)jIIjg011
Preisen und unter den allergünstigsten Zahlungsmo-
dalitaten franc0 und complett auf jede Bahnstation.
Agenten erwünscht. Für Hä.ndler Rabatt.

Heiligl(reuzg« 12 14 16 F- 16a.aykturt as Pl» Landwirthsch. «Vereinshalle.
st1t«tendresehmasehine. K g

Pianin0s
gegen beliebige B-atenzahlungen,
bei Baarzahlung hoher Rabatt;

kostenfreie Probesendung direct von der Fabrik

Ich. Weidenslauker Berlin NW.J
Geehrte Anfragen werden sofort beantwortet.

Am 17. d. Mts. ist auf dem Wege von Woits-
dorf bis Namslau ein kleiner schwarzer Wagen-
hund mit weißen Pfoten abhanden gekommen.
Wiederbringer erhält außer Erstattung der Futter-
kosten eine a1Kemessene Belohnung bei »

Josef H oeser, Sche1delw1tz, Kr. Br1eg.
I« Vor Ankaus wird gewarnt. -H.

Das ;Hnbiläum
des Herrn

(.z)rganisten gTCal�ter in F8önigern
findet Freitag, den 22. d. BE. von 11 Uhr
ab statt. pas gomite.

E0see-O- IIZ«ö»«s«
ogerirt zur Verpachtung den Grummet-
f nitt seiner 12 Morgen großen Weide-Wiese
sog.MHöllewiese. g- g , L « »

GeI3IYentkieF1e I)ankI�agung.
Für die so zahlreichen, bei dem Ableben, ins-

besondere bei der Beerdigung meiner inniggeliebten
nnd mir unvergeßlich bleibenden Frau

·z8aukme ,gochaffter geb. »Hast-ie»
hervorgetretenen Beweise der Liebe und Theil-
nahme sage ich allen Freunden und Bekannten
meinen tiefgefühltesten Dank. Möge Gott sie lange
vor ähnlichem Schmerze bewahren.

Grambschütz, den 18. August»18«79.
0«0 se-Je-cis«-·.

;:f «- L - ·· "·lRedacFon, Druck-un·d BZr·la

Tischler u. Stellmacher,
welche Lust zum Mühlen- und Maschinenbau haben,

. können sich melden bei
B A. I)ressler.

Die «Brüekenwaaget1-k«Fabrik
Joseph Fraenlkel

hier empfiehlt ihr Lager geaichter Waagen
aller Art nnd führt die Ricl)tigstellung alter
Wangen auf das Sorgfältigste aus.
- Das -

l)om.Poln.-Marehwitz
verkauft Campiner Saatroggen I Mk. 50 Pf.

« über höchste Breslauer Notiz pro 100 Kg.

Saat-Nogge«n.
l Probsteier und spanisc?5en Doppel-
Roggen mit1 Mk. über höchste reslaner Notiz
pro 100 Kilogr.» hat

l)0mm1um Nassadel
abzugeben· Das Wirthsehafts-Amt. I I«-I

Einen Lehrling U
Sohn rechtschaffener Eltern, mit nöthiger Schul-
bildung sucht zum baldigen Antritt

Carlsrnhe OXS. I» I-I· Wand;-9y»
Specereiwaarenhandlung.

[Vermiethung.] Das vom verstorbenen
Herrn Kreisgerichtsrath Orthmann gemiethet e-iwesene Quartier, bestehend aus 4 Stuben, Käse,
Entree und Zubehör, ist anderweitig zu vermiethen
und bald oder 1. October zu beziehen.
» G. Fnhrig.

O.    .-..--,�.:�·.-, . .-, -«T-«t-.-.t�T.:.�.1




